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Regeste

Regeste Art. 1 lit. c und Art. 145 ZPO; Art. 17, 31, 56 und 63 SchKG. Belehrung über die
Nichtgeltung der Gerichtsferien in einer der betreibungsrechtlichen Beschwerde
unterliegenden Verfügung? In einer der betreibungsrechtlichen Beschwerde unterliegenden
Verfügung (Art. 17 SchKG) muss der Adressat nicht darüber belehrt werden (Art. 145 Abs.
3 ZPO), dass die Gerichtsferien gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO im Beschwerdeverfahren nicht
gelten (E. 3).

Erwägungen

E. 3
Die betreibungsrechtliche Beschwerde (Art. 17 f. SchKG) und entsprechend auch das
vorliegende Verfahren auf Neuschätzung eines Grundstücks (Art. 99 Abs. 2 i.V.m. Art. 9
Abs. 2 der Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über die Zwangsverwertung
von Grundstücken [VZG; SR 281.42] i.V.m. Art. 17 SchKG ) sind keine gerichtlichen
Angelegenheiten des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts gemäss Art. 1 lit. c ZPO
(Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006
7258 Ziff. 5.1 zu Art. 1 und 2 des Entwurfs; Urteil 5A_471/2013 vom 17. März 2014 E.
2.1). Die Gerichtsferien gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO und die Pflicht zur Belehrung über die
Nichtgeltung von Gerichtsferien ( Art. 145 Abs. 3 ZPO ; vgl. dazu BGE 139 III 78 E. 5 S.
83 ff.) gelten demnach für die Beschwerde von vornherein nicht. Vielmehr richtet sich die
Frage der Fristwahrung nach Art. 56 Ziff. 2 SchKG (Betreibungsferien) und Art. 63 SchKG
(Wirkungen der Betreibungsferien auf den Fristenlauf) (Urteil 5A_471/2013 vom 17. März
2014 E. 2.1). Eine Pflicht zur Belehrung über die Nichtgeltung der Gerichtsferien der ZPO
(mit fristverlängernder Wirkung bei unterbliebener Belehrung) ist weder in diesen Normen
noch andernorts im SchKG oder in der VZG vorgesehen. Aus Art. 31 SchKG lässt sich
nichts Gegenteiliges ableiten. Gemäss dieser Norm gelten für die Berechnung, die
Einhaltung und den Lauf der Fristen die Bestimmungen der Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), sofern das SchKG nichts anderes bestimmt. Es ist damit nicht
ausgeschlossen, dass die ZPO in diesem Rahmen durch Verweisung, und damit
analogieweise ausserhalb ihres eigentlichen Anwendungsbereichs ( Art. 1 lit. c ZPO ), auch
für das übrige Betreibungsverfahren herangezogen wird (vgl. Urteil 5A_633/2014 vom
BGE 141 III 170 S. 172

E. 6
Januar 2015 E. 2.5.3 hinsichtlich Art. 143 Abs. 1 ZPO ). Wie soeben gezeigt, sieht das
SchKG im Bereich der Ferien und des Fristenstillstands jedoch Abweichendes vor, so dass
bereits nach dem Wortlaut von Art. 31 SchKG kein Anlass besteht, Bestimmungen der ZPO
anzuwenden. Zusätzlich behält Art. 145 Abs. 4 ZPO die Bestimmungen des SchKG über
die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand ausdrücklich vor. Die ZPO selber verweist



damit auf Art. 56 ff. SchKG zurück. Somit gehen Art. 56 ff. SchKG als
Spezialbestimmungen den Bestimmungen der ZPO zu den Gerichtsferien vor (Botschaft
ZPO, a.a.O., 7310 Ziff. 5.9.3 am Schluss; FRANCIS NORDMANN, in: Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 2 und 19 zu Art. 31
SchKG ). Was dies für die gerichtlichen Verfahren des SchKG bedeutet, für die die ZPO
nicht bloss aufgrund des Verweises in Art. 31 SchKG gilt, sondern bereits deshalb, weil sie
vom Anwendungsbereich der ZPO umfasst sind ( Art. 1 lit. c und Art. 251 ZPO ), braucht
an dieser Stelle nicht beurteilt zu werden (vgl. dazu beispielsweise NINA J. FREI, in:
Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 18 ff. zu Art. 145 ZPO
). Für die vorliegende Konstellation bedeutet dies jedoch, dass jegliche Grundlage für die
Anwendung von Art. 145 Abs. 3 ZPO entfällt. Es ist denn auch nicht anzunehmen, dass der
Bundesgesetzgeber eine Belehrung über die Nichtgeltung einer bestimmten Ferienregelung
(der Gerichtsferien) in einem Verfahren hätte vorsehen wollen, in welchem die fragliche
Ferienregelung von vornherein nicht zur Anwendung kommen kann. Über dieses Ergebnis
hilft auch nicht hinweg, dass die Beschwerdeführer darin eine Schlechterbehandlung der
Parteien eines Schätzungsverfahrens im Vergleich zu den Parteien eines Zivilprozesses
sehen. Sinngemäss dasselbe gilt für die angebliche Schlechterbehandlung zu den Parteien
des Aufsichtsverfahrens. Zwar belehrt offenbar die zürcherische Praxis, und so jedenfalls
das Bezirksgericht Meilen im vorliegenden Fall, über die Nichtgeltung der Fristenstillstände
der ZPO im Aufsichtsverfahren (gestützt auf Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 des
Einführungsgesetzes vom 26. November 2007 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs [EG SchKG; LS 281] i.V.m. §§ 83 f. des Gesetzes vom 10. Mai 2010 über die
Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess [GOG; LS 211.1]). Wie es
sich im Aufsichtsverfahren verhält, ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden
Beschwerde. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


